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1. Rechtsgrundlagen 

Nach § 20d Abs. 1 SGB V haben Versicherte Anspruch auf Leistungen für Schutzimpfungen 
im Sinne des § 2 Nr. 9 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG). Ausgenommen von diesem 
Anspruch sind Schutzimpfungen, die wegen eines durch einen nicht beruflichen 
Auslandsaufenthalt erhöhten Gesundheitsrisikos indiziert sind, es sei denn, dass zum Schutz 
der öffentlichen Gesundheit ein besonderes Interesse daran besteht, der Einschleppung 
einer übertragbaren Krankheit in die Bundesrepublik Deutschland vorzubeugen (§ 20d 
Abs. 1 Satz 2 SGB V). Einzelheiten zu Voraussetzungen, Art und Umfang der Leistungen für 
Schutzimpfungen soll nach § 20d Abs. 1 Satz 3 SGB V der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) in Richtlinien nach § 92 auf der Grundlage der Empfehlungen der Ständigen 
Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) unter besonderer Berücksichtigung 
der Bedeutung der Schutzimpfungen für die öffentliche Gesundheit bestimmen. 
Abweichungen von den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission sind durch den G-BA 
besonders zu begründen (§ 20d Abs. 1 Satz 4 SGB V).  

Zu den Änderungen der STIKO-Empfehlungen hat der G-BA nach § 20d Abs. 1 Satz 7 
SGB V innerhalb von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung eine Entscheidung zu treffen.  

Für den Fall, dass eine Entscheidung durch den G-BA nicht termin- oder fristgemäß 
zustande kommt, dürfen die von der STIKO empfohlenen Änderungen der STIKO-
Empfehlungen (mit Ausnahme von Schutzimpfungen nach § 20d Abs. 1 Satz 2 SGB V) zu 
Lasten der Gesetzlichen Krankenkassen erbracht werden, bis die Richtlinienentscheidung 
vorliegt. 

 

2. Eckpunkte der Entscheidung 

Mit dem Beschluss vom 20. November 2014 zur Änderung der Anlage 1 der 
Schutzimpfungs-Richtlinie (SI-RL) finden die Änderungen, der im Epidemiologischen Bulletin 
Nrn. 34, 35 und 36 diesen Jahres veröffentlichten STIKO-Empfehlungen Berücksichtigung.  

Dabei wurde die Anlage 1 in Spalte 2 u. a. an die Empfehlungen der STIKO zur HPV-
Impfung von Mädchen angepasst und die Änderungen der STIKO-Empfehlungen zur 
Indikationsimpfung gegen Pneumokokken umgesetzt. Entsprechend diesen Änderungen 
sind auch die Angaben zu den jeweiligen Dokumentationsnummern der Anlage 2 
anzupassen, was mit diesem Änderungsbeschluss folgerichtig nachgeholt wird, ohne dass 
hierfür ein gesondertes Stellungnahmeverfahren durchzuführen war. 

 

3. Bürokratiekosten 

Durch den vorgesehenen Beschluss entstehen keine neuen bzw. geänderten 
Informationspflichten für Leistungserbringer im Sinne von Anlage II zum 1. Kapitel VerfO und 
dementsprechend keine Bürokratiekosten. 
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4. Verfahrensablauf 

In der Sitzung am 9. Dezember 2014 hat der Unterausschuss Arzneimittel über die 
Folgeänderung des Beschlusses vom 20. November 2014 beraten und die Beschlussvorlage 
konsentiert. 

Zeitlicher Beratungsverlauf 
Sitzung der AG/ UA / 
Plenum 

Datum Beratungsgegenstand 

UA Arzneimittel 9. Dezember 2014 Konsentierung der Beschlussvorlage 
über die Folgeänderung des Beschlusses 
vom 20. November 2014 zur Änderung 
der SI-RL 

Plenum  18. Dezember 2014 Beschlussfassung  

 

Berlin, den 18. Dezember 2014 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Hecken 
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